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Betr.: 
Beschluss über die Maßnahmenvergabe im Jugendplanungsraum SÜD 
 
Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vergabe der Maßnahmen im 
Jugendplanungsraum Süd mit 3,5 VbE an die AWO Mitte-West-Thüringen e.V. wie 
folgt: 
 
Einrichtungsbezogene Jugendarbeit in Bad Langensalza – 2,0 VbE  
 
Aufsuchende Jugendarbeit in den Ortsteilen von Bad Langensalza – 0,5 VbE 
 
Aufsuchende Jugendarbeit in der VG Bad Tennstedt – 0,5 VbE 
 
Aufsuchende Jugendarbeit in der Gemeinde Herbsleben – 0,5 VbE  
 
 
 
Begründung:  
 
Zur Implementierung der im Jugendförderplan 2023 - 2027 beschlossenen 
Jugendpauschalstellen wurde, nach Entscheidung des Unterausschusses 
„Jugendförderplan“, durch die Verwaltung des Jugendamtes, hier Fachdienst Jugend 
und Bildung, ein zweistufiges Maßnahmeauswahlverfahren durchgeführt.  
 
In der ersten Stufe erfolgte ein Auswahlgespräch mit allen Interessenten. Das in der 
zweiten Stufe einzureichende Konzept für den Jugendplanungsraum Süd wurde, 
neben einer formalen Prüfung zur Eignung des Trägers, im weiteren Verfahren 
inhaltlich, nach sozialpädagogischen Gesichtspunkten, mit einem einheitlichen 
Bewertungsschema beurteilt.  
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Das Auswahlverfahren für die Jugendpauschalstellen im Jugendplanungsraum Süd 
erforderte, aufgrund divergierender Auslegungen des beschlossenen 
Jugendförderplanes 2023 – 2027 und vorhandener Bedarfslagen einzelner freier 
Träger, weitere Beratungsgespräche mit allen Beteiligten sowie eine 
Fristverlängerung zur Einreichung des Konzeptes, um die plangemäße Umsetzung 
der Maßnahmen nicht zur gefährden.  
Im Resultat dessen hat die AWO Mitte-West-Thüringen e.V. als einziger freier Träger 
ein Konzept für den Jugendplanungsraum Süd eingereicht. Die Gesamtprüfung hat 
die Punktzahl 60 ergeben. Die Mindestpunktzahl ist demnach erreicht. Das Ergebnis 
der Bewertung ist aus der beigefügten Übersicht zu entnehmen. 
 
Demnach hat der Träger die Voraussetzungen für die Vergabe dieser Maßnahme 
erfüllt. 
 
Im Bedarfsfall erfolgen weitere Ausführungen zum Vorgang mündlich im 
Jugendhilfeausschuss. 
 
Es wird um Zustimmung gebeten. 
  
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
Ergebnis Bewertungsmatrix Jugendplanungsraum Süd  
   
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben 

□ Vorlage wurde abgelehnt 

□ Vorlage wurde zurückgezogen 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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